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P r e s s e m i t t e i l u n g 

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK): Halbjahresbilanz 2017 

B e r l i n ,  4 .  Juli  2 0 1 7  – Das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex blickt auf ein positives erstes Halbjahr 
2017 zurück: Mit der Überarbeitung des DNK auf Basis des im März beschlossenen CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) ist gewährleistet, dass der DNK als Mindeststandard zur Erfüllung der CSR-
Berichtspflicht geeignet ist.  

Insbesondere für berichtspflichtige Unternehmen kann er so als Orientierungshilfe bei der Erstellung einer 
nichtfinanziellen Erklärung dienen. Die Anpassung an die gesetzlich formulierten Anforderungen erfolgte 
mithilfe juristischer Begleitung. Es wurden einzelne Kriterientexte und Begriffe auf die Gesetzesgrundlage 
hin konkretisiert sowie Anwendungshilfen für Unternehmen erstellt. 

Zeitgleich hat die Europäische Kommission die „Guidelines on non-financial reporting“ veröffentlicht, 
die sich unter anderem auch am Sustainability Code orientieren. 

P r ü f p f l i c h t  d e s  A u f s i c h t s r a t e s  u n d  m ö g l i c h e  F o l g e n  f ü r  d e n  D N K  
Im Mai erörterte der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) in einem Fachgespräch die Frage der 
Prüfqualität nichtfinanzieller Informationen. Teilnehmende aus Bundesverwaltung, Bankwesen und 
Prüfungsgesellschaften diskutierten dazu gemeinsam mit der Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrates 
Marlehn Thieme. Ihr Fazit: Mit der Prüfpflicht durch den Aufsichtsrat habe die nichtfinanzielle Erklärung 
in der Hierarchie der Berichterstattung eindeutig an Bedeutung gewonnen. Damit steige auch die Relevanz 
des Themas Nachhaltigkeit in den Unternehmen und Hauptversammlungen.

A nwenderzahlen  des  DNK  im 1.  Halbjahr 2017 
Die kommende CSR-Berichtspflicht wirkt sich bereits auf die Anwenderzahlen des DNK aus: Bislang haben 
220 Unternehmen und Organisationen insgesamt 424 DNK-Entsprechenserklärungen abgegeben. Darunter 
finden sich 22 Bundesunternehmen, 15 DAX- sowie 7 MDAX-Unternehmen und mit der niedersächsischen 
Stadt Geestland die erste Kommune. Als 200. Anwender hat die Prüfgesellschaft DEKRA SE ihre 
Entsprechenserklärung in Form eines Index in ihrem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, die 400. 
Erklärung wurde von der Linde AG eingereicht. 

In der DNK-Datenbank sind 160 berichtspflichtige Unternehmen registriert, 45 davon mit bereits 
veröffentlichten Entsprechenserklärungen. Allein seit Beginn des Jahres haben sich 119 Unternehmen in der 
Datenbank eingetragen. Circa die Hälfte der neuen Anmeldungen geht auf kleine und mittelständische 
Unternehmen zurück, die zwar nicht unmittelbar der Berichtspflicht unterliegen, mithilfe des DNK aber 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170627-communication-non-financial-reporting-guidelines_en.pdf
http://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12145/de/2016/dnk
http://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12198/de/2016/dnk
http://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/276/de/2016/dnk
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/fileadmin/user_upload/dnk/dok/kodex/20170606_DNK_Brosch%C3%BCre_4.Fassung_Web.pdf
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über ihre Nachhaltigkeitsleistungen informieren wollen. Derzeit bearbeitet das DNK-Büro durchschnittlich 
etwa 25 Entsprechenserklärungen pro Monat, darunter circa 15 Erstberichtende. 

Gesteigert wurde auch die Sichtbarkeit der DNK-Entsprechenserklärungen im internationalen Kontext. So 
verzeichnet die Webseite vermehrt Zugriffe aus Großbritannien, den USA, den Niederlanden, Luxemburg, 
Frankreich, der Schweiz sowie Österreich (in dieser Reihenfolge). 

P a r tn e r  u n te r s tü tz e n  b e i  A n w e n d u n g  d e s  D N K  
Das Schulungspartner-Netzwerk des DNK trägt maßgeblich zur breiten Bekanntheit des DNK -insbesondere 
bei mittelständischen Unternehmen- bei. So wurden allein im ersten Halbjahr 2017 75 Workshops und 
Informationsveranstaltungen durchgeführt.  

DNK-Partner wie die Branchenverbände BVE und GdW unterstützen in Praxisworkshops ihre Mitglieder bei 
der Erstellung einer DNK-Entsprechenserklärung. Mittelständische Banken, die bisher nicht über 
Nachhaltigkeitsaspekte berichtet haben und künftig der Berichtspflicht unterliegen, können eine 
Orientierungshilfe zum DNK nutzen, die der Bankenverband in Kooperation mit dem RNE entwickelt hat. 
Die Publikation ordnet die CSR-Berichtspflicht in den Kontext weiterer Transparenzanforderungen, mit 
denen Banken bereits konfrontiert sind, ein und gibt Tipps, wo bereits Informationen in der Bank vorliegen 
könnten.   

K ompatibilität  erhöht  Marktrelevanz  u n d  sen kt  Tran saktion skosten  
Um Aufwände für Unternehmen zu senken und diesen zu ermöglichen verschiedene 
Berichtsanforderungen zu erfüllen, strebt das DNK-Büro weitere Kooperationen mit 
Nachhaltigkeitsinitiativen an. So können Unternehmen, die eine DNK-Entsprechenserklärung 
veröffentlichen, mit geringem Aufwand einen Global Compact-Fortschrittsbericht (COP) erstellen und 
umgekehrt. Dabei unterstützt der kürzlich erschienene Abgleich, den das Deutsche Global Compact 
Netzwerk und der Rat für Nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit dem DNK-Schulungspartner concern 
GmbH erstellt haben.  

Zudem belohnt EcoVadis DNK-Anwender in seinem Nachhaltigkeits-Scoring mit Extrapunkten. 
Darüber hinaus wurde ein inhaltlicher Abgleich der EcoVadis-Methodik mit den 
Transparenzanforderungen des DNK vorgenommen und veröffentlicht.  

Die Kooperationen mit anderen Initiativen sind wichtig, um Nachhaltigkeitsinformationen Marktrelevanz 
zu verleihen und tragen dazu bei, nachhaltiges Wirtschaften insgesamt voran zu bringen. Welche weiteren 
Verknüpfungen und Maßnahmen sinnvoll sind, diskutiert ein Workshop in Frankfurt a.M. am 11.07.2017.  

___________________________________________________________________________ 

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) fördert verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Er misst die 
Nachhaltigkeitsleistung von nationalen wie internationalen Organisationen und Unternehmen jeder 
Größe und Rechtsform anhand von 20 Kriterien und ergänzenden Leistungsindikatoren. Seit Anfang 2017 
müssen kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern über ihre 
Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten. Die EU-Kommission und der deutsche Gesetzgeber haben den DNK 
als geeigneten Standard zur Erfüllung der Berichtspflicht gewürdigt. Aufgrund seiner Ausrichtung und 
unkomplizierten Handhabung ist der DNK auch für kleinere und mittlere Unternehmen gut anwendbar. 
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) wurde erstmals im April 2001 von der Bundesregierung 
berufen. Ihm gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens an. Der Rat entwickelt Beiträge für die 
Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, benennt konkrete Handlungsfelder und Projekte und 
verfolgt die Aufgabe, Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen. 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel setzt die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie fort und hat den RNE zum 
01. November 2016 für weitere drei Jahre berufen. http://www.nachhaltigkeitsrat.de/ 

http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/fileadmin/user_upload/dnk/dok/170614_Vergleich_DNK_COP.pdf
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/fileadmin/user_upload/dnk/dok/leitfaden/Bankenverband_Orientierungshilfe_Leitfaden_DNK.pdf
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/fileadmin/user_upload/dnk/dok/Gap_Analysis_DNK_-_ecovadis_Februar_2017.pdf
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Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex 
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team@nachhaltigkeitskodex.org 
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